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aus diesem Arbeitgeberersatz (z.B. mittels Scheck) bezahlt werden, können nicht 

als Kinderbetreuungskosten steuerlich geltend gemacht werden. 

 

Kosten  

1) Erhöhung Kinderabsetzbetrag      165 

2) Einführung Kinderfreibetrag     165 

3) Steuerliche Absetzbarkeit Kinderbetreuungskosten            160 

4) Zuschuss zu den Kinderbetreuungskosten d. den AG  10   

Summe                    500 Mio. EUR 

 
 
5) Einführung der 13. Familienbeihilfe     250 

 

Summe           750 Mio. EUR 

 

 

 

Betrugsbekämpfung 
 

• Fortgesetzt wird zur weiteren besseren Bekämpfung der 

Abgabenhinterziehung die Verbesserung der Organisation der 

Betrugsbekämpfung mit dem Ziel der Effizienzsteigerung und der 

Gewährleistung der erforderlichen Ausbildungsstandards und der Flexibilität. 

 
 
Glücksspiel 
 
Es soll eine Reform des Glücksspielgesetzes durchgeführt werden, die den Spieler- 

und Jugendschutz verbessert, das österreichische Glücksspielmonopol EU- und 

verfassungskonform gestaltet sowie faire Rahmenbedingungen für alle legalen 

Anbieter herstellt. Die Regierungsparteien unterstützen nachdrücklich die Novelle 

des Glückspielgesetzes, die vom BMF bereits in Begutachtung geschickt wurde.  
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Internationale Finanzmärkte, Europäische Finanzmarktaufsicht  
 

• Die Krise auf den Finanzmärkten muss zum Anlass für grundlegende 

Reformen genommen werden. Einerseits müssen sich die globalen 

Spielregeln in Zukunft viel stärker daran orientieren, dass systemische Risiken 

vermieden werden. Die institutionellen Rahmenbedingungen müssen künftig 

den Anforderungen eines globalen Wirtschafts- und Finanzsystems deutlich 

besser als bisher entsprechen. 

 

Die österreichische Position ist dabei an folgenden Zielsetzungen orientiert:  

 

• Stärkung der multilateralen Überwachung und Krisenprävention; 

• Verbesserung der Analysekapazitäten in Bezug auf pro-zyklische Effekte im 

Regulierungs- und Aufsichtssystem; 

• Sicherstellung angemessener Anreiz- sowie Risikomanagementsysteme; 

• Verbesserung des Regulierungsrahmens, bei dem aber auch weiterhin Platz 

für Finanzinnovationen bleiben muss. 

 

• Darüber hinaus setzt sich Österreich auch für weitergehende Instrumente zur 

Sicherung der Finanzmarktsstabilität, wie die Einführung einer europaweiten 

Spekulationssteuer, ein. In Bezug auf die notwendigen institutionellen 

Reformen tritt Österreich für eine Stärkung des Internationalen Währungsfonds 

(IWF) ein, zumal dieser unter den zahlreichen Institutionen und Gremien, die 

mit Fragen der Finanzmarktstabilität und -aufsicht sowie des Standard-

Settings beschäftigt sind, die größte Legitimität für eine Führungsrolle im 

Rahmen der globalen Governance hat. 

 

• Auf europäischer Ebene tritt Österreich weiterhin für eine konsequente 

Umsetzung des im Herbst 2007 verabschiedeten Aktionsplans („Roadmap des 

Ecofin-Rates“) ein, der auf eine weitere Verbesserung des regulatorischen 

Rahmens und eine Verstärkung der Aufsichtszusammenarbeit abzielt. Ein 

wesentliches Element ist dabei die schrittweise Angleichung der 

Aufsichtsstandards und -praktiken, die Voraussetzung für das mittelfristige Ziel 

einer europäischen Aufsicht für grenzüberschreitende Finanzinstitutionen ist.    
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EU-Haushalt, Review 2008/2009 
 

Die Bundesregierung vertritt klar jene Maßnahmen, die zur Leistungsfähigkeit der 

EU, im Sinn einer Europapolitik im Interesse der Bürgerinnen und Bürger und zur 

Verbesserung der Funktionsfähigkeit der EU-Institutionen dienen. 

Dazu zählen insbesondere folgende Maßnahmen:  

 

Gewährleistung solider öffentlicher Finanzen und Haushaltsdisziplin durch Kontrolle 

der Ausgabenentwicklung (top-down-approach): Das Niveau der Ausgaben sollte 

dem langjährigen Trend auch weiterhin folgen und ungefähr bei 1% des BNE der EU 

liegen.  

 

Umstrukturierung des EU-Haushaltes zu Gunsten neuer Schwerpunkt- bzw. 

Kernthemen (wie z.B. Lissabon-Prozess, Klima/Energie, TEN; Externe Politiken inkl. 

GASP/ESVP, Maßnahmen zur Bewältigung des demographischen Wandels und 

Ländliche Entwicklung im Sinne der österreichen Agrarpolitik).  

 

Qualität der öffentlichen Finanzen – auch für EU-Haushalt – verbessern durch die 

Umstrukturierung im EU-Haushalt zu Gunsten von "Zukunftsinvestitionen" (u.a. für 

eine stärkere Wissensbasierung der Wirtschaft, Ausbau der Infrastruktur, um 

Engstellen wie z.B. bei den Alpentransitrouten zu beseitigen )  

Verbesserung von Ausgabeneffizienz und -wirksamkeit, um stärker dem Prinzip 

"value for money" (Kosten/Nutzen-Verhältnis) gerecht zu werden; dies schließt auch 

eine Reduktion von administrativen Kosten für die Implementierung von EU-

Programmen und die Vermeidung von Zielüberschneidungen zwischen EU-

Förderpolitiken ein.  

 

Die Bundesregierung verfolgt das Konzept einer grundsätzlich umfassenden und 

integrierten Struktur- und Regionalpolitik zum wirtschaftlichen, sozialen und 

territorialen Zusammenhalt auf nationaler und europäischer Ebene.  

 

Auf Basis des Lissabonprozesses strebt die Bundesregierung eine weitere 

Optimierung geeigneter Rahmenbedingungen für eine Verbesserung des 
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Wirtschaftsstandortes, mehr Wettbewerb, mehr Wachstum und damit die Sicherung 

und Schaffung von Arbeitsplätzen an.   

 

Klimawandel/Energie: Nach Auffassung der Bundesregierung ist Klima- und 

Energiepolitik (mit Schwerpunkt nachhaltige, also nichtnukleare Energie) ein 

zentrales Thema der EU-Agenda.  

 
 
EIB, KMU-Fazilität 
 

• Dynamische KMU sind ein entscheidender Erfolgsfaktor für die österreichische 

Wirtschaft. Gleichzeitig ist diese Unternehmensgruppe von den Folgen der 

aktuellen Finanzkrise besonders stark betroffen. 

 

• Vor diesem Hintergrund sind Fördermaßnahmen für KMU sowohl auf 

europäischer Ebene als auch in Österreich ein zentraler Ansatzpunkt für 

Unterstützungsmaßnahmen. 

 

• Die Europäische Investitionsbank (EIB) wird die von ihr bereitgestellten Mittel 

für Globaldarlehen an Banken, welche KMU zugute kommen, deutlich 

ausweiten: In Summe werden diese bis 2011 30 Mrd. EUR ausmachen. 

Gleichzeitig wird die EIB auch ihre Kooperation mit dem Europäischen 

Investitionsfonds (EIF), der Risikokapital und Garantien bereitstellt, 

intensivieren. Ziel ist es, den Kunden maßgeschneiderte Pakete anbieten zu 

können. 

 

• Diese erweiterten Unterstützungsmöglichkeiten für KMU im Wege der EIB und 

des EIF sollen von den österreichischen Banken und Förderinstitutionen 

umfassend genutzt werden, um ihr Förderangebot an österreichische KMU zu 

verbessern.  
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• Finanztransaktionssteuer  
 

Die Bundesregierung wird sich dafür einsetzen, die verbindliche Einführung 

einer Finanztransaktionssteuer gegenüber den EU-Partnern, Europäischen 

Institutionen sowie im Rahmen der Diskussionen und Verhandlungen zum 

Review und der Neugestaltung des Haushalts der EU inhaltsgleich und mit 

Nachdruck zu vertreten. 

 

 

• Kapitalmarkt 
 
Um bestmögliche Rahmenbedingungen für einen funktionierenden und fairen 

Kapitalmarkt sicherzustellen, wird die Bundesregierung folgende Maßnahmen 

unterstützen bzw. deren Umsetzung prüfen: 

 

• Prüfung der externen Rotation der Wirtschaftsprüfer und der -prüf-  

     gesellschaften  

• Maßnahmen gegen Insiderhandel und -missbrauch 

• eine Trennung von Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung 

• eine Verbesserung der stärkeren Verbindlichkeit der Corporate Governance 

• Anstoß zum Entstehen einer „Directors Academy“ nach internationalem 

Vorbild zur Fortbildung von Aufsichtsräten und Vorständen von 

Kapitalgesellschaften 

• einen verstärkten AnlegerInnenschutz 

• die Verknüpfung von wirtschaftlichem Erfolg mit gesellschaftlicher 

Verantwortung (CSR). 

 

Ferner: 

• Einrichtung einer Enforcementbehörde zur Überwachung der 

Rechnungslegung börsenotierter Unternehmen, diese könnte bei der 

Qualitätskontrollbehörde angesiedelt werden (siehe nächster Punkt). 
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• Stärkung der Abschlussprüfer-Qualitätssicherung durch erweiterte 

Behördenkompetenzen, Stärkung der Unabhängigkeit und verbesserte 

internationale Zusammenarbeit.  

 

• Erleichterungen der Stimmrechtsausübung für Aktionäre im Zusammenhang 

mit der Umsetzung der Aktionärsrichtlinie der Europäischen Union durch 

Nutzung elektronischer Medien (virtuelle Abstimmung), allerdings primär BMJ 

zuständig. 

 

• Die Anlegerentschädigungseinrichtung der österreichischen Wertpapierfirmen 

(AeW) soll in ihrer Leistungsfähigkeit gestärkt und das Risiko von 

Entschädigungsfällen präventiv möglichst niedrig gehalten werden.  
 

• Im Zuge der Finanzmarktkrise wird eine Evaluierung der erfolgten Reformen 

im Bereich der Finanzmarktaufsicht erfolgen. Allfällige Maßnahmen zur 

Verbesserung der Aufsichtsqualität werden nach dieser Evaluierung 

erarbeitet.  

 

• Zur weiteren Stärkung des Wirtschaftsstandortes wird durch eine 

entsprechende gesetzliche Regelung den österreichischen Unternehmen 

rasch ein modernes Finanzierungsinstrument zur Verfügung gestellt. 

 

• Die Frage der Eigentümerstruktur der ONB sowie der Reservenbildung der 

ONB wird geprüft.  

 

• Aufgrund der immer komplexer werdenden Struktur sowie der rechtlichen 

Gestaltung vieler Kapitalanlageangebote benötigen insbesondere 

KleinanlegerInnen einen besonderen Schutz. Die Bundesregierung bekennt 

sich daher zu einem verstärkten AnlegerInnenschutz, der insbesondere die 

Schaffung von umfassender Transparenz, die Sicherung der Werthaltigkeit der 

Kapitalanlagen sowie den Schutz vor unseriösen oder betrügerischen 

Angeboten zum Ziel hat. Ein entsprechendes Maßnahmenpaket soll erarbeitet 

werden. 
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Öffentliche Hand als Unternehmenseigentümer 
 

Die Österreichische Bundesregierung ist sich der Verantwortung der öffentlichen 

Hand als Eigentümer von wichtigen Unternehmen im Hinblick auf die 

Zukunftschancen dieser Unternehmen und ihrer Mitarbeiter bewusst. 

 

Die Bundesregierung wird daher notwendige  Entscheidungen im Zusammenhang 

mit Veränderungen von Rahmenbedingungen auf nationaler, europäischer und 

internationaler Ebene insbesondere im Zusammenhang mit  Liberalisierungsschritten 

unter Einbindung der zuständigen Gremien rechtzeitig und verantwortungsbewusst 

vorbereiten. 

 

Die Bundesregierung wird dazu die Eigentümerstruktur von Unternehmen, die zur 

Gänze oder zum Teil im Besitz der Republik Österreich oder nachgelagerter 

Gesellschaften stehen, in Abstimmung mit den zuständigen Gremien regelmäßig im 

Hinblick auf strategische Notwendigkeiten evaluieren und notwendige Schritte mit 

dem Ziel der nachhaltige Sicherung der Unternehmen insbesondere im Hinblick auf 

die Erhaltung und den Ausbau bestehender Konzernzentralen in Österreich sowie 

der nachhaltigen Sicherung der Arbeitsplätze setzen.  

 
Der ÖIAG kommt in diesem Zusammenhang in ihrer Eigenschaft als 

Eigentümeragentur der Republik Österreich eine zentrale Rolle zu. Im Rahmen des 

Beteiligungsmanagements hat die ÖIAG unter Berücksichtigung der öffentlichen 

Interessen an der Sicherung Österreichs als Wirtschafts- und Forschungsstandort 

sowie an der Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen auf eine Werterhaltung 

und Wertsteigerung der Beteiligungsgesellschaften Bedacht zu nehmen.  

 

 

Pensionskassen – Zukunftsabsicherung  
 
Die Krise an den Finanzmärkten geht an den österreichischen privaten 

Altersvorsorgesystemen nicht vorüber. Zur Absicherung des Systems sowie der 

PensionistInnen und Anwartschaftsberechtigten wird die Bundesregierung 

zweckdienliche Maßnahmen prüfen, insbesondere im Bereich der 
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Mindestertragsrücklage, Schwankungsrückstellung, Transparenz und 

Wahlmöglichkeiten. Weiters wird die Überbindung des Deckungskapitals unter 

Erhaltung der solidarischen Risikogemeinschaft geprüft.  
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Anhang 

 

Budgetpfad und Steuerreform 

 

Tabelle Budgetpfad 

 

B u d g e t   2 0 0 9  -  2 0 1 3 
      

  2009 2010 2011 2012 2013

Basis  -2,4 -3,3 -3,6 -3,7 -3,3

Konsolidierung  0,1 0,2 0,5 0,8 1,1 

∑ Bund -2,3 -3,1 -3,1 -2,9 -2,2

SV 0 0 0 0 0 

Länder + Gemeinden 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

Gesamtstaat -2,2 -2,9 -2,8 -2,5 -1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 286

Tabelle Lohn- und Einkommenssteuertarif 
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